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FÜR DAS BAUGEBIET AN DER LOHBERGSTRASSE 
PO LLING-SÜD ART. 23 GO •, ART. 107 Bay BO ( GUB1.179 ) UND DER VERORDNUNG ÜBER DIE BAULICHE NUTZUNG 

□ ER GRUNDSTÜCKE VOM 26.6.1962 (BGBL I S. 429) Dl ESE N BEBAUU NGS PLAN ALS SATZUN G 

1. FESTSETZUNG NACHDEM BBauG UND DER BAUNUTZU N GSVEROF#NU MG 

BAUWEISE • 

ART DER 
NUTZUNG 

FÜRDAS BAUGEBIET IST NUR DIE OFFEN E BAUWEISE ZJLÄSSIG 
ANLAGEN IM SINNE VON § 23 Abs 5 BAUNUTZUNG SVERORONUN G 
DÜRFEN NUR IN DEN AUSGEWIESENEN ÜBERBAUBAREN FLÄCHEN 
ERRICHTET WERDEN 

□ AS BAULAND IST NACH §9BBauGU. §4BauNV ALS ALLGEMEINES 
WOHNGEBIET FESTGESETZT. DIE IN §4 ABS. 3 1-6 GENANNTEN 
ANLAGEN SIND NICHTZULÄSSIG 

STELLPLÄTZE U. SIND NUR FÜR DEN DURCH Dl E ZULÄSSIGE NUTZUNG VERURSACHTEN 
GARAGEN 

NEBENAN 
LAGEN 

ZUL. MASS DER 
NUTZUNG 

BEDARF ZULÄSSIG. UNZULÄSSIG SIND STELLPLÄTZE U. GA RAGEN FÜR 
KFZ ÜBER 3.5to El GENGEWICHT 

UNTERGEORDNETE NEBENAN LAGEN SIND NUR ZULÄSSI G WENN SIE 
DEM NUTZUNGSZWECK DER IM ALLGEMEINEN WOHNBAUGEBIET 

GELEGENEN GRUNDSTÜCKE SELBST DIENEN UND IpER EIGEN 
ART DES GEBIETES NiCHT VVi DER SPRECHEN 

f 

GRZ : E = 0.4 , GFZ = 0.4 

2. FE ST SETZUNG NACH DER BAY. BAUORDNUNG UND DER VERORDNUNG ÜBER FEST¬ 
SETZUNGEN IM BEBAUUNGSPLAN 

BAUFORM ALS BAUGRUNDRISS IST EIN RECHTECK ZU VERWENDEN DESSEN 
LÄNGSSEITE ca ^ LÄNGER I ST ALS DlE ÖREITSEITE-DAS DACH IST 
ALS SATTELDACH AUSZUBILDEN. MITDUNKLEN DECKMATERIAL 
ZUBELEGEN. DACHGAUBEN SIND UNZULÄ SSIG - Dl E DAC HN EIGUN G 
BETRÄGT 15-20° . DER ERDGESCHOSSFU SSB0DEN DARF BEIM 
HOCH STEN GELÄNDEAN SCHNITT NICHT MEHR ALS 0.30'n ÜBER 
GELÄNDE LIEGEN. DIE TRAUFHÖHE DARF BEI DEN HAUPTGE» 
BÄUDEN 3.50mNICHT ÜBERSCHREITEN. DACHÜBERSTANDE SIND 

AN DER TRAUFE BIS0.S0 m AM GIEBEL BIS 0.50 m ZULÄSSI 3. KNI E = 

STOCK IST UNZULÄSSIG EBENSO PFETTENBRETTER lÄßN TLÄÄn 

AUSBLECH. DER AUSSENPUTZ IST IN FEINER STRUKTUÄUNU NM 

HELLFARBENER TÜNCHE HERZUSTELLEN. DIE NEBENGEÄUDE AUF 
DEN GRUNDSTÜCKEN SIND MIT FLACHDACH HERZU STELLEN 

EINFRIEDUNG 

LEITUNGEN 

STRA SSE NE IN FRIED UN GEN SINDALS MASSIVMAUERN IN 

BETON ODER ZIEGEL AUSZUBILDEN h 1.00 m SEI TLCHE 
UND RÜCKWÄRTIGE EINFRIEDUNGEN SlND ALS MASC Ht'.N 
DRAHTZÄUNE MIT STAHLROHR - ODER WINKELSTÜTZEN 
HERZUSTELLEN (FARBE GRÜN ) DER MASCHENDRAH T MUSS 
VÖRDEN STÜTZEN DURCHLAUFEND ERSTELLT(h = 1.1^) g 
WERDEN.DIE ZÄUNE SIND ZU HIN TER PFLANZEN • * 

• 4 
FREILEITUNGEN SIND UNZULÄSSIG. ELEKTRISCHE VER¬ 
SORGUNGSLEITUNGEN, FERNMELDELEITUNGEN UND 
DERGLEICHEN SIND MIT ERDKABEL ZU VERLEGEN f&Himg K ffmt 

■&AS LANDR ATSAMT MUHLDORF HAT DIESEN BEBAUUNGSPLAN 
M-IT ENTSCH LIESSUN G VOM. NR. . . . : . . _ :: 

-GENEHMIGT------- 
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«BÜRGERMEISTER 
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□ er Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung ge¬ 
mäß § 2 Abs. 6 BBauG vom . . A j *4 ^, .. . bis . AA A 
in der Gemeindekanzlei öffentlich ausgelegt. 
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Polli Ai, AK, 

1. Bürgermeister 

Die Gemeinde Polling hat mit Beschluß des Gemeinderats vom 

_<r.<U Jf.. . den Bebauungsplan gemäß § lo BBauG 

als Satzung beschloßen. 

ZEICHENERKLÄRUNG : 

A)FESTSETZUNGEN 

N DIESEM VERFAHREN 
GRENZE DES GELTUNGSBEREICHES 

AUFZUHEBENDE STRASSEN BEGRENZUNGSLINIE 
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- FESTZUSETZENDE STRASSENBEGRENZUNGSLI NIE 

ZWINGENDE BAULINIE 

- VORDERE 

"" SEITLICHE UND SÜCKWÄRTI GE BAUGRENZE 

ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE 

ZWINGEND ERDGESCHOSS 

BREITE DER STRASSEN - WEGE -UND VORGARTENFLACHEN 

GARAGEN 

DOPPELGARAGEN 

FIRSTRICHTUNG 

BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZEN 

GRUNDSTCK. NR. 

Das Landratsamt Mühldorf a.Inn hat den 
Bebauungsplan mit Verfügung_vom i4.1.1969 
Nr. III/2 - 15oS gemäß § 11 BBauG (in 
Verbindung mit § 2 der Verordnung vom 
23.lo.1968 - (GVB1. S. 327) genehmigt. 

Mühldorf a.Inn, den 14.1.1969 
Landratsamt 

I.A. 

► 

VORSCHLAG FÜR DIE TEILUNG DER GRUNDSTÜCKE g- 

GRUND STÜCKS NUMMERIERUNG 

GRUND STÜCKS-EIN FAHRT EN 

GEPLANTER^AHAL® 

GEPLANTE \0SSER#ITUNG 

□as Bandratsamt Mühldorf a.Inn hat den Bebauungsp-itm mit 
Verfügung vom.. Nr. 

gemäß § 11 BBauG- in Verbindung mit j^Kcfer Verprdnung vom 

17. Oktober 1963 -OVBl. S. 194>^nehinigt. 

Ifrt 
(Dr. Iiartl)' 
Reg.-Rat 

ck* lohbevjsha«e 

□er genehmigte Bebauungsplan wurde mit Begründung vom 

. bis. in der G-emeindekanzlei in 

Polling gemäß § 12 Latz 1 BBauG- öffentlich ausgelegt. Die 

Genehmigung und die Auslegung sind am.. 

ortsüblich durch Anschlag bekanntgemacht worden.Der Bebau¬ 

ungsplan ist damit nach § 12 Batz 3 BBauG- rechtsverbindlich 
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